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Hlachvicht.
Vom 1. Januar kommenden Jahres ab werden wir das 

Krenzbandabonnement gänzlich aufheben, und können von die­
ser Zeit ab Abonnements nur durch eine Postanstalr oder 
Buchhandlung znm Preise von 1,25 Mk. pro Quartal be­
wirkt werden. Die Expedition der „Umschau."

Telegraphische Ersuchen an Kehördeu.
Es kommt immer häufiger vor, oaß Gewerbtreibeude 

wenn sie ein Ersuchen an Behörden vorzubringen haben, dies 
auf telegraphischem Wege thun, um dadurch eine sofortige 
Gewährung zu erzwingen. Insbesondere geschieht dies, wenn 
der Betreffende weiß, daß ein Brief oder Bote vor Schluß 
der Dienststnnden nicht mehr bei der Behörde ankommen 
würde. Wenn es sich um Antiäge handelt, welchen nach den 
bestehenden Bestimmungen sofort entsprochen werden muß, 
Z, B um Betriebsunterbrechungen in Brennereien, oder um 
Umladung von Eisenbahngütern rc., so wird gegen solchen 
Beschleunigungsmodus nichts einzuwenden sein, handelt es 
sich aber um andere Vorkommnisse, deren Erledigung sonst 
nur innerhalb der gesetzlichen Dienststnnden zu erfolgen hat,

oder ist verfehlt worden, den Antrag rechtzeitig zu stellen, so 
würde, wenn telegraphischen Ersuchen sofort entsprochen wer­
den müßte, dies eine Erzwingung der Verlängerung der Dienst- 
stunden bedeuten und bei der Geringfügigkeit der Tclegraphen- 
gebühr sehr bald die Dienststnnden überhaupt illusorisch machen.

Bei Behörden, welche aus einem Collegium bestehen, kommt 
aber noch hinzu, daß zu den beantragten Gewährungen in 
der Regll die Zustimmung sämmtlicher Mitglieder des Cal- 
legiums erforderlich ist und solche daher nur. ertheilt werden 
kann, wenn das Collegium versammelt ist, einer: das die 
Bearbeitung der verschiedlnen Sachen verschiedenen Mitglie­
dern obliegt und dem Dirigenten der betreffenden Behörde, 
an dem das Telegramm gelangt, nicht zngemuthet werden 
kann, daß er abgesehen von wirklich dringenden Füllen die 
Bearbeitung selbst, übernimmt, blos deshalb weil der Antrag­
steller versäumt hat, seinen Antrag rechtzeitig zu stellen. 
Endlich wird aber von den Abändern telegraphischer Ersuchen 
auch übersehen, daß meistens bevor die Genehmigung ihres 
Antrages erfolgen kann, Erhebungen und Erörterungen stattsin- 
den müssen, die oft viel Zeit in Anspruch nehmen und daher 
eine so rasche Erledigung, wie sie glauben durch das Telegramm 

.erzwingen zu können, doch meistens nicht stattfinden 'kann, 
Es dürfte sich empfehlen, um dem Unwesen der telegraphi­
schen Anträge, welche die Ueberlastung des amtlichen Verkehrs 
und damit die ohnehin bereits hochgradige Nervosität vieler 
Beamten noch zu steigern geeignet ist, zu steuern die Betref­
fenden in geeigneten Fällen jedesmal auf das Nutzlose das 
von denselben versuchten Druckes aufmerksam zu machen.

Zoll- und Sleuer-Hechnisches.
Branntweinsteuer.

Die „Brennerei-Zeitung" ertheilt in ihrer Nr. 224 auf 
folgende Frage nachstehende Zutreffende Antwort:

Frage. Vor einiger Zeit ist in einer Brennerei der

Hahn eines Sammelgefäßes trotz des angelegten steueramt- 
lichen Verschlusses offen geblieben und infolge dessen der 
Spiritus biß zum nächsten Abfertigungstermin weggelaufen. 
Wer hat den Schaden zu tragen, bei den zehn Fässern Spi-


